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Gemeinde Hörbranz

Gemeindevertretung
Hörbranz, am 13. Juli 2005
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P r o t o k o l l
Nr. 3 
über die am 06.07.2005 um 20.00 Uhr im Gemeindeamt Hörbranz stattgefundene öffentliche Gemeindevertretungssitzung, zu der alle Gemeindevertreter ordnungsgemäß eingeladen wurden.
Anwesend:
Bgm. Hehle Karl als Vorsitzender 


Vizebgm.Hack Manuela 


Breier Merbod 


Zündel Franz Anton 


Greiter Karin 


Berkmann Alfred 


Matt Veronika 


Jochum Bernhard 


Hefel Ulrike 


Rauch Georg 


Paul Stefan 


Mag. (FH) Flatz Katrin 


Jeglic Dietmar 


Biegger Siegfried 


Siebmacher Josef 


Hiebeler Günter 


Ritsch Alwin 


Sinz Engelbert 


Vonbank Alois 


Ing. Einwallner Reinhold

Galehr Reinhold 


Maier Ursula 


Lucny Franz 

Vertretungen:
Fessler Eduard Vertretung für Tuttner Brigitte

Huber Rudolf  Vertretung für Ing. Wolfgang Boch

Igl Bianca Vertretung für Rauch Ulrike

Traub Manfred Vertretung für Christoph Hagen
Schriftführer:
Seeberger Paul 

	1.
	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit


Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. EM Traub Manfred legt vor der Gemeindevertretung das Gelöbnis ab.
	2.
	Berichte des Bürgermeisters


Der Bürgermeister bringt die Beschlüsse lt. Protokoll Gemeindevorstand vom 23. 6. 2005 zur Kenntnis und beantwortet die dazu gestellten Fragen.

	3.
	Beschlussfassung eines Vertrages zwischen Rhomberg Bau, ASFINAG und der Gemeinde Hörbranz als Grundlage zur Schaffung eines Gewerbeparkes am ehemaligen Autobahnzollamt


Dieser Vertrag wurde nochmals unserem Rechtsanwalt Dr. Fitz vorgelegt und in den nachstehenden Punkten wie folgt abgeändert:

I. 4: Abweichend dazu kauft Rhomberg Bau die in diesem Punkt angeführten Grundstücke von der Gemeinde. Dadurch ändert sich die unter Punkt I.3 angeführte Tabelle der Grundstücke um die in Tabelle 4 angeführten Grundstücke. Somit entfällt Punkt I 4.

XVI. Schlussbestimmungen:

Ergänzend wird klargestellt, dass Vereinbarungen zwischen der Rhomberg Bau einerseits und der Gemeinde Hörbranz andererseits durch diese Rahmenvereinbarung nicht außer Kraft gesetzt werden.

In diesem Zusammenhang wird  positiv erwähnt, dass die Erschließung des Areals nunmehr ausschließlich über die Krüzastraße erfolgt.

Anschließend wird dieser Vertrag mit den angeführten Änderungen einstimmig beschlossen.
	4.
	Beschlussfassung über die Verlängerung des ARGE Vertrages "Autobahnzollamt" zwischen Rhomberg Bau und der Gemeinde


Da dieser Vertrag mit 29.06.2005 abgelaufen ist, wird einer Verlängerung um 36 Monate einschließlich der notwendigen Adaptierungen einstimmig zugestimmt.

	5.
	Beschlussfassung der Satzung des Abwasserverbandes


Die Statuten mussten an die neue Rechtslage des Wasserrechtsgesetzes angepasst werden. Deshalb wurden vom Abwasserverband in der Mitgliederversammlung vom  22.06.2005 die neuen Stauten beschlossen, nachdem diese zuvor von unserem Rechtsanwalt und von der zuständigen Abteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung geprüft wurden. Die Stauten wurden mit der Einladung zu dieser Sitzung zur Kenntnis gebracht. Die vorgelegten Statuten für den Abwasserverband Leiblachtal werden einstimmig beschlossen.

	6.
	Behandlung und Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2004


Der Rechnungsabschluss 2004 mit dem Vermögensnachweis zum 31. 12. 2004, sowie die Aufstellung über den Schuldenstand bzw. gegebene Darlehen und einem Verzeichnis der wesentlichen Voranschlagsüberschreitungen ist allen Gemeindevertretern rechtzeitig zugeschickt worden. Aufgrund der Abänderungen der Tilgungs- und Investitionszuschüsse bzw. Verlustausgleich bei den marktbestimmenden Betrieben Energie- und Wasserversorgung gibt es Änderungen bei den Gesamtein- und -ausgaben gegenüber dem vorgelegten Entwurf. Der Rechnungsabschluss 2004 weist somit Einnahmen von € 10.448.557,73 und Ausgaben in Höhe von
gleichfalls € 10.448.557,73 aus. Für den Ausgleich war eine Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von € 189.483,06 notwendig. Der Obmann des Prüfungsausschusses bringt das Protokoll vom 7.6.2005 zur Kenntnis. In diesem Protokoll empfiehlt der Prüfungsausschuss u. a. die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch die Gemeindevertretung. Hinsichtlich der Feststellung Pauschalabgeltung für die Vorbereitung der Sitzungen Bauausschuss soll der Gemeindevorstand eine Regelung ausarbeiten und in Sachen Bauhof wird der Prüfungsausschuss eine eigene Sitzung ansetzen.

Zu einigen Anfragen zum Rechnungsabschluss nimmt der Bürgermeister Stellung. Anschließend wird der Rechnungsabschluss 2004 mit den angeführten Summen einstimmig beschlossen.

	7.
	Behandlung und Beschlussfassung von Umwidmungsanträgen (1. und 2. Beschlussfassung)


Anträge zur 2. Beschlussfassung:

55. Änderung des Flächenwidmungsplanes
A):
01/2005 Zündel Franz Anton, Gst. Nr. .1622 und 1623, ca. 3152m²,
von Freifläche Freihaltegebiet [FF] in Freifläche Landwirtschaft [FL]

Zündel Franz Anton erklärt sich zu diesem Punkt als befangen und nimmt an der anschließenden Abstimmung nicht teil. Diese Umwidmung wird einstimmig genehmigt.
B ):
04/2005 Bernhard Elisabeth, Gst. Nr. 953/1, ca. 2959m2,

         von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Betriebsgebiet Kategorie I [BBI]

         Dieser Umwidmung wird einstimmig zugestimmt.
C):
05/2005 von Amts wegen, Gst. Nr. .306,.433, 848/2, 848/3 ca. 1135 m²,

        von Betriebsgebiet Kategorie I [BBI] in Baufläche Mischgebiet [BM] 


        Dieser Umwidmung wird einstimmig zugestimmt.

D):
07/2005 Gorbach Ernst Robert, Gst. Nr. 749/17, ca. 880m²,
von Bauerwartung Wohngebiet (BW) in Baufläche Wohngebiet [BW]

Dieser Umwidmung wird einstimmig zugestimmt.
E):
09/2005 von Amts wegen, Gst. Nr. 1904/2, ca. 1188m²,
von Baufläche Wohngebiet [BW] und Freifläche Landwirtschaft [FL]
in Baufläche Mischgebiet [BM]

Dieser Umwidmung wird einstimmig zugestimmt.

Anträge zur 1. Beschlussfassung:

F):
10/2005 Klagian Katharina, 
Gst. Nr. 417 und 407/1, ca. 418m²,
von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Verkehrsfläche [Straße]
Gst. Nr. 407/6, ca. 260m², von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Verkehrsfläche [Straße]und ca. 650m2, von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Baufläche Wohngebiet [BW]

Dieser Umwidmung wurde im Raumplanungsausschuss nicht zugestimmt, da dadurch eine Erweiterung des Siedlungsraumes erfolgen würde und durch die Straßenführung eine rund 200 m lange Sackgasse geschaffen würde. Dies des
halb, weil der Bintweg zur Hälfte im Privateigentum ist und keine Zustimmung von diesen Eigentümern vorliegt.
Diese Umwidmung wird mit der gleichen Begründung auch in diesem Gremium einstimmig abgelehnt.
G):
11/2005 Siebmacher Ernst Ludwig, 

Gst. Nr. 419, Teilfläche ca. 150m²,von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Verkehrsfläche [Straße]
Und ca. 600m2 in Baufläche Wohngebiet [BW] 

Gst. Nr. 422/1, Teilfläche ca. 86m²,von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Verkehrsfläche[Straße] und ca. 200m2 in Baufläche Wohngebiet [BW]
Auch dieser Antrag wurde im Raumplanungsausschuss abgelehnt. Die angeführten Gp. liegen im gleichen Bereich wie die Gst. unter Punkt F) Klagian. Deshalb wird dieser Antrag mit der gleichen Begründung wie unter Punkt F) angeführt, einstimmig abgelehnt.
H):
12/2005 Schromm Roswitha, 

Gst. Nr. 212/1, Teilfläche ca. 300m²,von Freifläche Landwirtschaft [FL] in 
Baufläche Wohngebiet [BW]
und ca. 305m2  von Baufläche Mischgebiet [BM] in Baufläche Wohngebiet [BW] 

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
I):
13/2005 von Amts wegen, Gst. Nr. 2353/1,2353/13 ca. 1135 m²,


von Freifläche Landwirtschaft [FL] in Baufläche Wohngebiet [BW]



Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
J):
14/2005 Land Vorarlberg, Gst. Nr. 942/5, ca. 290 m²,
von FS Sondergebiet  [Umspannwerk] in FS Sondergebiet  [ FS Streugut  silo]
Dieser Antrag wurde vom Raumplanungsausschuss abgelehnt. Zwischenzeitlich ist ein neues Projekt eingereicht worden und die Höhe des Silos auf 16 m reduziert. Der Streugutsilo ist im Leiblachtal notwendig, da die bisherige Lagerstätte in der vorbereiteten 2. Pfändertunnelröhre war. Da nun die 2. Tunnelröhre gebaut wird, steht dieser Lagerplatz für Salz nicht mehr zur Verfügung. Das Land hat verschiedene Standpunkte in Lochau und Hörbranz geprüft und es bietet sich praktisch nur dieser Standort an. Die Gemeinde Hörbranz könnte ab 2007 den Silo für Ihre Salzstreuung mitbenutzen. In der anschließenden Diskussion werden vor allem Bedenken bezüglich Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Ziegelbachstraße/Allgäustraße, Landschaftsbild, Anrainerbelästigung und Lärmbelästigung vorgebracht. 

Jedenfalls müssten beim Bau des Silos optisch vertretbare Lärmschutzmaßnahmen eingefordert werden. 

Diesem Antrag wird schließlich mit 23 : 4 Stimmen die Zustimmung erteilt.

k):
15/2005 Schön Jochum Terzer 

Gst. Nr. 2003,2004,2005  ca. 4546 m²;

Teilflächen cirka 560 m², von FF in Verkehrsfläche Straße 

Teilflächen cirka 1148 m² von FL in Baufläche Wohngebiet

Teilflächen cirka 1030 m² von FL in Bauerwartungsflächen

Teilflächen cirka 1808 m² von FL in Freifläche Freihaltsgebiet.

Dem neuen Antrag lt. Planauflage in abgeänderter Form wurde in der Stellungnahme vom Amt der Vlbg. Landesregierung Raumplanung, DI Ulrich Grasmugg zugestimmt. Der Raumplanungsausschuss hat den vorliegenden Antrag mit 4 : 2 Stimmen abgelehnt. Es wird darauf hingewiesen, dass das neu vorgelegte Konzept wesentliche Verbesserungen gegenüber der 1. Vorlage enthält.

Die Argumente der Befürworter der Umwidmung sind: Die Umwidmung und Errichtung von 1-4 Einfamilienhäusern stellt eine Schließung der Siedlungslücke dar. Die Ziele der Raumplanung lt. RPG § 3 – im Speziellen – der haushalterische Umgang mit Grund und Boden und die Stabilisierung der äußeren Siedlungsränder – werden eingehalten. Den Hörbranzer Familien soll es ermöglicht werden, sich in ihrer Heimatparzelle anzusiedeln. Der landwirtschaftliche Nutzen der Fläche ist von geringem Wert. Die Gegner der Umwidmung argumentieren wie folgt: Der Empfehlung des Raumplanungsausschusses soll in der GV Folge geleistet werden, es soll keine Verbauung am Waldrand stattfinden, es würde durch Umwidmung ein raumplanerisch nicht erstrebenswerter Verlauf der Siedlungserweiterung genehmigt, ein gewisser Druck auf die Umwidmung benachbarter Grundstücke entsteht, Widmungsanträge werden ungleich behandelt, eine unklare Stellungnahme der Abteilung Raumplanung des Landes Vorarlberg ist erfolgt (zuerst Rundumweg empfohlen, dann Sackgasse).

Nach gründlicher Diskussion der Argumente gelangt der neue Antrag zur Abstimmung.
12 Gemeindevertreter verlangen gemäß § 44 Abs 3 GG eine namentliche Abstimmung. Diese Umwidmung wird mit 13 : 14 Stimmen  abgelehnt.

Zustimmung:



Ablehnung:

Bgm. Karl Hehle



Zündel Franz Anton

Vizebgm. Manuela Hack


Georg Rauch 

Merbod Breier



Josef Siebmacher

Rudi Huber



Günther Hiebeler

Karin Greiter



Traub Manfred

Alfred Berkmann



Alwin Ritsch

Veronika Matt



Engelbert Sinz

Bernhard Jochum



Alois Vonbank

Ulrike Hefel



Reinhold Einwallner

Stefan Paul



Ursula Maier

Kathrin Flatz



Franz Lucny

Dietmar Jeglic



Reinhold Galehr

Siegfried Biegger



Fessler Eduard







Bianca Igl

l):
16/2005 Walter Ehrenreich 

Gst. Nr. 2025/1, 2025/2, ca. 1345 m² von FL in Baufläche Wohngebiet (BW)

Gst. Nr. 2076/2 sowie Teilflächen 2074, 2075, 2078 ca. 1730 m², von Freifläche Landwirtschaft (FL) in Baufläche Wohngebiet(BW) bzw. Baumischgebiet (BM)


         Im Raumplanungsausschuss wurde folgende Widmung einstimmig befürwortet:




Gst Nr. 2074, 2075, 2076/2 von FL in BW bzw. BM (lt. Planauflage)




Abgelehnt wurde einstimmig:




Gst Nr. 2025/1 bzw. 2025/2 von FL in BW.




Begründung: Mit der Umwidmung der Gst.Nr. 2074, 2075, 2076/2 erfolgt eine 




Stabilisierung des Siedlungsrandes, die Parzellenstruktur wird gestärkt. Für die 

Umwidmung der Gst. Nr. 2025/1 bzw. 2025/2 von FL in BW und der damit verbundenen Ausdehnung des Siedlungsraumes gibt es momentan keinen zwingenden Grund und ist daher abzulehnen.




Die Gemeindevertretung schließt sich mit 25:2 Stimmen dieser Empfehlung des Raumplanungsausschusses an.
	8.
	Beschlussfassung eines Grundtausches mit der Fa.Prinz


Anhand einer Overheadfolie erläutert der Vorsitzende den beabsichtigten Grundtausch mit Prinz Thomas bzw. Firma Prinz Thomas. Es geht hier vor allem um einen Grundtausch im Bereich des Schulzentrums bzw. im Bereich zwischen dem gemeindeeigenen Haus Ziegelbachstraße 3 (Notwohnungen) und Ziegelbachstr. 5 (Prinz bzw. Gasthaus Friend’s). Dabei tauscht Prinz flächengleich ein Teilstück aus der GST Nr.  .6/6 im Ausmaß von cirka 49 m² mit der Gemeinde Hörbranz GST 16/5. In diesem Zusammenhang wird vorgebracht, dass im Bereich dieser Einbindung in die Ziegelbachstraße unbedingt ein Schutzweg zu errichten ist. 

Diesem Grundtausch wird einstimmig zugestimmt.

	9.
	Protokollgenehmigung Nr. 2


TA 5 soll  im letzten Absatz wie folgt abgeändert werden:

Die Fraktion FPÖ schlägt die Vergabe an den verbliebenen Meistbieter Pichler Franz vor. Dieser Antrag wird mit 7:20 Stimmen abgelehnt. Mit dieser Abänderung wird das Protokoll Nr. 2 einstimmig genehmigt.

	10.
	Allfälliges


Es wird eine Stellungsnahme des Straßenausschusses mit folgendem Inhalt vorgelegt: Der Straßenausschuss empfiehlt mit 5 : 1 Stimmen den Kirchweg nicht zu asphaltieren sondern den Kiesweg in einem einwandfreien Zustand zu erhalten. Dazu teilt der Bürgermeister mit, dass der Kirchweg mit Bindeschotter ausgebessert wird. Unter Allfälligem kann über diese Stellungsnahme nicht abgestimmt werden, allerdings soll diese Thematik auf die Tagesordnung der nächsten GV Sitzung gesetzt werden.

Ein weitere Stellungnahme des Straßenausschusses befasst sich mit der Problematik der Anbringung eines Zebrastreifens im Bereich des Zollamtes Unterhochsteg. Beim Straßenausschuss liegen dazu 70 Unterschriften vor. Dazu versichert der Bürgermeister, dass er sich für eine sichere Überquerung beim Zollamt Unterhochsteg beim Straßenerhalter –dem Landesstraßenbauamt – einsetzen wird.

Bezüglich der künftigen Straßenführung im Bereich des Zollamtes Unterhochsteg gibt der Vorsitzende Auskunft.

Anfragen bezüglich der Lagerung von Mist im Bereich der Haltestelle Brantmann werden gleichfalls beantwortet, Der Vorsitzende wird sich mit dieser unguten Situation befassen und versuchen, eine Lösung zu finden.

Eine weitere Anfrage bezüglich des geplanten Baubeginnes der Firma Rupp Käse wird gleichfalls vom Vorsitzenden beantwortet.

Auch wird vorgebracht, dass der seitliche, behindertengerechte Eingang des Gemeindeamtes nicht geöffnet ist, bzw. auch der Kontakt mit dem Gemeindeamt mittels Klingel nicht funktioniert. Hier muss eine Lösung des Problems gefunden werden.

Ein Gemeindevertreter weist darauf hin, dass der Artikel bezüglich Auszeichnung des Altbürgermeisters auf Seite 11 im Hörbranz Aktiv nicht den Tatsachen entspricht wenn angeführt ist, dass die moderne Gestaltung des unteren Dorfplatzes ein Verdienst von diesem sei. Vielmehr ist die heutige Gestaltung die Folge der seinerzeitigen Volksbefragung.

Auch eine Anfrage bezüglich des Baubeginnes Gehsteig Allgäustraße im Bereich Tischlerei Sigg soll auf der nächsten GV-Sitzung beantwortet werden.
Ende der Sitzung: 23.15 MERGEFIELD "sise" \@ "HH.mm"  \* MERGEFORMAT  Uhr
Der Schriftführer:
Der Bürgermeister:

Paul Seeberger MERGEFIELD "sisf" 
Bgm. Karl Hehle
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